
ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION

vom 31. Januar 2006

zur Änderung der Entscheidungen 2005/759/EG und 2005/760/EC mit Blick auf eine Verlängerung
ihrer Geltungsdauer

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2006) 187)

(Text von Bedeutung für den EWR)

(2006/79/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Richtlinie 90/425/EWG des Rates vom 26. Juni
1990 zur Regelung der veterinärrechtlichen und tierzüchteri-
schen Kontrollen im innergemeinschaftlichen Handel mit
lebenden Tieren und Erzeugnissen im Hinblick auf den Binnen-
markt (1), insbesondere auf Artikel 10 Absatz 4,

gestützt auf die Richtlinie 91/496/EWG des Rates vom 15. Juli
1991 zur Festlegung von Grundregeln für die Veterinärkontrol-
len von aus Drittländern in die Gemeinschaft eingeführten
Tieren und zur Änderung der Richtlinien 89/662/EWG,
90/425/EWG und 90/675/EWG (2), insbesondere auf Artikel
18 Absatz 7,

gestützt auf die Richtlinie 97/78/EG des Rates vom 18. Dezem-
ber 1997 zur Festlegung von Grundregeln für die Veterinärkon-
trollen von aus Drittländern in die Gemeinschaft eingeführten
Erzeugnissen (3), insbesondere auf Artikel 22 Absatz 6,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 998/2003 des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom 26. Mai 2003 über die
Veterinärbedingungen für die Verbringung von Heimtieren zu
anderen als Handelszwecken und zur Änderung der Richtlinie
92/65/EWG des Rates (4), insbesondere auf Artikel 18,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Aviäre Influenza (Geflügelpest) ist eine hoch infektiöse
und von hoher Mortalität gekennzeichnete Viruserkran-

kung von Geflügel und Vögeln, die schnell epidemische
Ausmaße annehmen und die Gesundheit von Tier und
Mensch ernsthaft gefährden sowie die Produktivität der
Geflügelwirtschaft stark beeinträchtigen kann. Es besteht
die Gefahr, dass der Erreger über den internationalen
Handel mit anderen lebenden Vögeln als Geflügel, ein-
schließlich Vögeln, die von ihren Besitzern mitgeführt
werden (Heimvögel), eingeschleppt wird.

(2) Nach dem Ausbruch der durch einen hoch pathogenen
H5N1-Virusstamm verursachten Aviären Influenza im
Dezember 2003 in Südostasien hat die Kommission
mehrere Maßnahmen zum Schutz gegen diese Seuche
erlassen. Dazu gehören insbesondere die Entscheidung
2005/759/EG der Kommission vom 27. Oktober 2005
mit Maßnahmen zum Schutz gegen die hoch pathogene
Aviäre Influenza in bestimmten Drittländern und zur
Regelung der Verbringung von Vögeln, die von ihren
Besitzern aus Drittländern mitgeführt werden (5), und
die Entscheidung 2005/760/EG der Kommission vom
27. Oktober 2005 mit Maßnahmen zum Schutz gegen
die Einschleppung der hoch pathogenen Aviären Influ-
enza bei der Einfuhr von in Gefangenschaft gehaltenen
Vögeln aus bestimmten Drittländern (6).

(3) Da aus einer Reihe von Mitgliedsländern der Weltorgani-
sation für Tiergesundheit (OIE) neue Fälle von Aviärer
Influenza gemeldet worden sind, sollten die Beschränkun-
gen für die Verbringung von Heimvögeln und für die
Einfuhr anderer Vögel aus bestimmten gefährdeten Ge-
bieten weiterhin gelten. Deshalb sollte die Geltungsdauer
der Entscheidungen 2005/759/EG und 2005/760/EG ver-
längert werden.

(4) Die Entscheidungen 2005/759/EG und 2005/760/EG
sind daher entsprechend zu ändern.

(5) Die in dieser Entscheidung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschus-
ses für die Lebensmittelkette und Tiergesundheit —
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(1) ABl. L 224 vom 18.8.1990, S. 29. Richtlinie zuletzt geändert durch
die Richtlinie 2002/33/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates (ABl. L 315 vom 19.11.2002, S. 14).

(2) ABl. L 268 vom 24.9.1991, S. 56. Richtlinie zuletzt geändert durch
die Beitrittsakte von 2003.

(3) ABl. L 24 vom 30.1.1998, S. 9. Richtlinie zuletzt geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 882/2004 des Europäischen Parlaments und
des Rates (ABl. L 165 vom 30.4.2004, S. 1. Berichtigung im ABl.
L 191 vom 28.5.2004, S. 1).

(4) ABl. L 146 vom 13.6.2003, S. 1. Verordnung zuletzt geändert durch
die Verordnung (EG) Nr. 18/2006 der Kommission (ABl. L 4 vom
7.1.2006, S. 3).

(5) ABl. L 285 vom 28.10.2005, S. 52. Entscheidung geändert durch die
Entscheidung 2005/862/EG (ABl. L 317 vom 3.12.2005, S. 19).

(6) ABl. L 285 vom 28.10.2005, S. 60. Entscheidung geändert durch die
Entscheidung 2005/862/EG.



HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

In Artikel 5 der Entscheidung 2005/759/EG wird das Datum
„31. Januar 2006“ durch das Datum „31. Mai 2006“ ersetzt.

Artikel 2

In Artikel 6 der Entscheidung 2005/760/EG wird das Datum
„31. Januar 2006“ durch das Datum „31. Mai 2006“ ersetzt.

Artikel 3

Die Mitgliedstaaten treffen unverzüglich die erforderlichen Maß-
nahmen, um dieser Entscheidung nachzukommen, und veröf-

fentlichen diese Maßnahmen. Sie setzen die Kommission unver-
züglich davon in Kenntnis.

Artikel 4

Diese Entscheidung ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Brüssel, den 31. Januar 2006

Für die Kommission
Markos KYPRIANOU

Mitglied der Kommission
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